
 

Informationen zu Zusatzleistungen zur AHV/IV bzw. z ur 
Hilflosenentschädigung 
 
Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Altersheime können unter bestimmten  
Voraussetzungen folgende Leistungen beanspruchen:  
 

Zusatzleistungen zur AHV/IV  Hilflosenentschädigung  

Wer hat Anspruch? 

Anspruch auf Zusatzleistungen zur AHV/IV 
haben einkommensschwache AHV- und IV-
Rentnerinnen und Rentner, die in finanziell 
bescheidenen Verhältnissen leben oder 
ihre Lebenshaltungskosten nicht mit eige-
nen Mitteln finanzieren können. 

Anspruch auf Hilflosenentschädigung ha-
ben Personen, die für alltägliche Lebens-
verrichtungen (Ankleiden, Toilette, Essen 
usw.) dauernd auf die Hilfe Dritter angewie-
sen sind, dauernder Pflege oder persönli-
cher Überwachung bedürfen. 

Voraussetzungen für den Erhalt der jeweiligen Leistu ng: 

• Anspruch auf Leistungen der AHV oder 
der IV (z.B. Rente, IV-Taggeld) 

• kein oder wenig Einkommen und Ver-
mögen 

In der Regel erhalten Bewohnerinnen und 
Bewohner von Altersheimen, deren Ausga-
ben die Einnahmen übersteigen, Zusatz-
leistungen zur AHV/IV. 

• schwerer oder mittelschwerer Grad von 
Hilflosigkeit 

• ununterbrochene Hilflosigkeit von min-
destens einem Jahr 

• kein Anspruch auf eine Hilflosenent-
schädigung der obligatorischen Unfall-
versicherung oder der Militärversiche-
rung 

Weitere Auskünfte / Informationen / aktuelle Ansätze  

Stadt Zürich 

Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV 

Amtshaus Helvetiaplatz 

Molkenstrasse 5/9, Postfach 

8026 Zürich 4 

 

Tel. 044 412 61 11 

www.stadt-zuerich.ch/zusatzleistungen 

SVA Zürich 

Röntgenstrasse 17, Postfach 

8087 Zürich 

 

 

 

Tel. 044 448 50 00 

www.svazurich.ch (� Produkte � AHV � 
Leistungsarten � Hilflosenentschädigung) 
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